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Artikel 29a 
Verbraucherschutz für besondere Gebiete 

 
1. Unterliegt ein Vertrag auf Grund einer Rechtswahl nicht dem Recht eines 

Mitgliedstaats der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaats des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, weist der Vertrag 
jedoch einen engen Zusammenhang mit dem Gebiet eines dieser Staaten auf, 
so sind die im Gebiet dieses Staats geltenden Bestimmungen zur Umsetzung 
der Verbraucherschutzrichtlinien gleichwohl anzuwenden.  

 
2. Ein enger Zusammenhang ist insbesondere anzunehmen, wenn  
 

1. der Vertrag auf Grund eines öffentlichen Angebots, einer öffentlichen 
Werbung oder einer ähnlichen geschäftlichen Tätigkeit zustande kommt, 
die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
entfaltet wird, und  

 
2. der andere Teil bei Abgabe seiner auf den Vertragsschluss gerichteten 

Erklärung seinen gewöhnlichen Aufenthalt in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum hat.  

 
3. Die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches über Teilzeit-

Wohnrechteverträge sind auf einen Vertrag, der nicht dem Recht eines 
Mitgliedstaats der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaats des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum unterliegt, auch 
anzuwenden, wenn das Wohngebäude im Hoheitsgebiet eines dieser Staaten 
liegt.  

 
4. Verbraucherschutzrichtlinien im Sinne dieser Vorschrift sind in ihrer jeweils 

geltenden Fassung:  
 

1. die Richtlinie 91/47/EWG des Rates vom 5. April 1993 über 
missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen (ABl.EG Nr. L 95 S. 29);  

 
2. die Richtlinie 94/47/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Oktober 1994 zum Schutz der Erwerber im Hinblick auf bestimmte 
Aspekte von Verträgen über den Erwerb von Teilzeitnutzungsrechten an 
Immobilien (ABl. EG Nr. I. 280 S. 83);  

 



3. die Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Mai 1997 über den Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen im 
Fernabsatz (ABl. EG Nr. L 144 S. 19);  

 
4. die Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 25. Mai 1999 zu bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und 
der Garantien für Verbrauchsgüter (ABl. EG Nr. L 171 S. 12).  

 


